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B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung

49	 Kommunalaufsicht; 
hier: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zwischen dem

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfa-
len-Lippe in Bielefeld

und dem

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hell-
weg-Sauerland in Soest

wird gemäß § 1 und §§ 23 ff des Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.10.1979, zuletzt geändert am 15. 
Dezember 2021 folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
geschlossen: 

1. Auftrag 

Durch die Verabschiedung des Notfallsanitätergesetzes 
und dessen Inkrafttreten am 1. Januar 2014 ist ein umfassen-
der Veränderungsprozess im Rettungswesen initiiert worden. 
Dieser kommt in einem vollkommen neuen Anspruch für die 
zukünftige Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rettungswesen 
zum Ausdruck. Nicht nur die Anforderungen an Inhalt und 
Qualität, sondern vor allem auch die Dauer der Schulungen 
und die dabei zu erfüllenden Rahmenbedingungen werden 
erheblich aufgestockt. All dies hat immense Auswirkungen 
auf die Anstrengungen, die zukünftig für die Konzeption und 
Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildungslehrgänge 
erforderlich sein werden. 

Letztlich resultieren aus dem Notfallsanitätergesetz und 
weiteren Verordnungen und Erlassen gänzlich neue Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Medizin und Ret-
tungswesen. 

Das Studieninstitut Hellweg-Sauerland möchte die Dienst-
leistungsangebote im Bereich Medizin und Rettungswesen 
des Studieninstituts Westfalen-Lippe nutzen und seinen Mit-
gliedskommunen anbieten. Es delegiert die Aufgaben der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Rettungsfachpersonal 
auf das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfa-
len-Lippe in Bielefeld. Das Recht und die Pflicht zur Erfüllung 
der Aufgabe gehen auf das Studieninstitut Westfalen-Lippe 
über (§ 23 Abs. 1, Alternative 1; Abs. 2 Satz 1 GkG NRW). 
Diese Vereinbarung beschreibt die Grundlagen der Zusam-
menarbeit. 

2. Gegenstand der Vereinbarung 

Die Verantwortlichen des Fachbereichs Medizin und Ret-
tungswesen des Studieninstituts Westfalen-Lippe planen 
und organisieren Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen für die Mitgliedskörperschaften des Studieninstituts 
Hellweg-Sauerland. Diese werden an solchen Standorten 
durchgeführt, für die dem Studieninstitut Westfalen-Lippe 
und seinen Zweigstellen Schulgenehmigungen vorliegen und 
an denen die dafür notwendigen Voraussetzungen, insbe-
sondere die für die Aus-, Fort- und Weiterbildungsinhalte vor-
geschriebenen Rahmenbedingungen, erfüllt werden können. 
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3. Planung, Organisation und Vermarktung 

Die Planung, Organisation und Vermarktung der Dienst-
leistungen liegt federführend beim Fachbereich Medizin und 
Rettungswesen des Studieninstituts Westfalen-Lippe. Ein 
Informationsaustausch zwischen den Kooperationspartnern 
wird gewährleistet. 

Das Studieninstitut Westfalen-Lippe wird das gesamte 
operative Geschäft im Bereich Medizin und Rettungswesen 
auch für das Studieninstitut Hellweg-Sauerland zentral abwi-
ckeln. Dazu gehören im Wesentlichen die Entwicklung und 
Vermarktung der Angebote, die organisatorische Betreuung 
aller geplanten Veranstaltungen, die Entgegennahme und 
Verarbeitung aller Anmeldungen, der Versand von Zu- oder 
Absagen an die Teilnehmenden, die Fakturierung, die Zah-
lung der Honorare an nebenamtlich Lehrende, die Evaluation 
im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems sowie Ser-
viceleistungen aller Art für die Teilnehmenden, Lehrenden 
und Kunden. 

Sollte das Studieninstitut Hellweg-Sauerland das Produkt 
Medizin und Rettungswesen auf seiner Internet-Webseite 
ausweisen, sollte dort auch eine Verlinkung auf die Seiten 
des Fachbereichs Medizin und Rettungswesen des Studi-
eninstituts Westfalen-Lippe erfolgen. 

4. Preise und Kalkulation 

Für jede Veranstaltung wird unter Berücksichtigung der 
zu erwartenden Aufwendungen und Teilnahmezahlen ein 
aufwandsdeckender Preis kalkuliert. Veranstaltungen für 
Verwaltungen und Dienststellen im Institutsgebiet des Stu-
dieninstituts Hellweg-Sauerland werden zu denselben Kon-
ditionen angeboten wie im Bereich des Studieninstituts 
Westfalen-Lippe. 

5. Aufwand und Ertrag 

Üblicherweise findet keine Verrechnung von Aufwendun-
gen und Erträgen zwischen den Kooperationspartnern statt. 
Sollte jedoch für die Durchführung von Veranstaltungen 
direkt auf Ressourcen des Studieninstituts Hellweg-Sauer-
land zugegriffen werden, wird eine angemessene Entschädi-
gung für den Aufwand fließen. 

6. Geschäftsbedingungen 

Für Veranstaltungen im Bereich Medizin und Rettungswe-
sen gelten grundsätzlich die Geschäfts-bedingungen des 
Studieninstituts Westfalen-Lippe. 

7. Qualitätsmanagement 

Der Fachbereich Medizin und Rettungswesen des Studi-
eninstituts Westfalen-Lippe ist seit 2008 nach DIN EN ISO 
9001 zertifiziert. Im Sinne der Kooperation wird sichergestellt, 
dass die im Rahmen dieses Qualitätsmanagementsystems 
geltenden Vorschriften und Bestimmungen auch für Veran-
staltungen im Rahmen der Kooperation in gleicher Weise 
Anwendung finden. 

Die im Fachbereich Medizin und Rettungswesen des Stu-
dieninstituts Westfalen-Lippe bestellte Qualitätsmanagem-
entbeauftragte ist für die Einhaltung der Bestimmungen und 
die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements an allen 
Kooperationsstandorten verantwortlich. 

8. Inkrafttreten 

Gem. § 24 GkG NRW wird diese Vereinbarung am Tage 
nach der Bekanntmachung im Veröffentlichungsblatt der Auf-
sichtsbehörde wirksam. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist 
gem. 

§ 29 Abs. 4 GkG NRW die Bezirksregierung Detmold. 

9. Beendigung der Kooperation 

Diese Kooperationsvereinbarung wird zunächst für die 
Dauer von fünf Jahren geschlossen und verlängert sich 
automatisch um jeweils ein Jahr, wenn sie nicht fristgerecht 
gekündigt wird. Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von 
sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres schriftlich 
gekündigt werden. Die zum Zeitpunkt der Kündigung im Rah-
men der Kooperation fest vereinbarten oder laufenden Veran-
staltungen werden in jedem Fall durch den Auftragnehmer zu 
Ende geführt.

Bielefeld, 26.01.2022

Für den Zweckverband
Studieninstitut für kommunale Verwaltung

Westfalen-Lippe in Bielefeld

Pit Clausen
Oberbürgermeister
Verbandsvorsteher

Soest, 02.02.2022

Für den Zweckverband
Studieninstitut für kommunale Verwaltung

Hellweg-Sauerland in Soest

Volker Topp
Kreisdirektor

Verbandsvorsteher

Genehmigung und Bekanntmachung

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 
26.01./02.02.2022 zwischen dem Zweckverband Studienin-
stitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Bielefeld, 
und dem Zweckverband Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung Hellweg-Sauerland, Soest, über die Durchführung 
der Schulungsbedarfe nach dem Notfallsanitätergesetz 
habe ich gem. § 24 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom 01.10.1979 in der z. 
Zt. gültigen Fassung genehmigt. Diese Vereinbarung ersetzt 
mit dem Tage ihres Wirksamwerdens die mit Verfügung vom 
29.10.2015 genehmigte öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
vom 12.10.2015 (ABl. Reg. DT 2015, Nr. 46, S. 269 ff.).

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 26.01./ 
02.02.2022 und deren Genehmigung sowie die Aufhebung 
der Vereinbarung vom 12.10.2015 werden hiermit gem. § 24 
Abs. 3 GkG NRW bekannt gegeben.

Detmold, den 17. März 2022

31.01.2.3-010/2022-002

Bezirksregierung Detmold
Im Auftrag

Auf dem Hövel
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C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

50	 Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph); 
hier: Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 

Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph)

1. Haushaltssatzung des nph für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 8, 18 und 19 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekannt-
machung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1346) in 
Verbindung mit §  53 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1346), den §§ 78 ff. der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV. 
NRW. S. 1353) und der §§ 11 und 14 der Satzung des Zweck-
verbandes „Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph)“ in 
der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 02.03.2020 (Abi. 
Reg. Det. Nr. 28 vom 06.07.2020, S. 213-214), hat die Ver-
bandsversammlung des nph mit Beschluss vom 07.02.2022 
folgende Flaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendun-
gen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus-
zahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird

im Ergebnisplan mit

• dem Gesamtbetrag der Erträge auf� 18.481.080 €
• dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf�18.481.080 €

und im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der
• Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
� 17.419.780 €
• Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
� 18.135.780 €

dem Gesamtbetrag der
• Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf� 495.000 €
• Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf�495.000 €

dem Gesamtbetrag der
• Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf� 0 €
• Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf� 0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfol-
gen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
500.000 € festgesetzt.

§ 6

Im Haushaltsjahr 2022 wird von den Verbandsmitgliedern 
keine Verbandsumlage erhoben.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung 
NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des 
Ansatzes ausmachen, mindestens aber 50.000 € betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den 
Betrag von 25.000 € übersteigen.

Erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Verbandsversammlung.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche 
Abschlussbuchungen sind unabhängig von der Größenord-
nung als unerheblich anzusehen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gern. 
§ 80 Abs. 5 GO NRW der Bezirksregierung in Detmold mit 
Schreiben vom 08.02.2022 angezeigt worden.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Ver-
fahrens- und Formvorschriften des Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG) und der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Haushaltssatzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn

a.	eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,

b.	diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c.	der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbands-
versammlung vorher beanstandet oder

d.	der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Paderborn, den 09.03.2022

Dr. Ulrich Conradi
Verbandsvorsteher
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51	 Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph); 
hier: Allgemeine Vorschrift des nph 

für die Auszahlung der Ausbildungsverkehr-Pauschale 
nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 

vom 16.03.2022

Die Verbandsversammlung des nph hat in ihrer Sitzung am 
16.03.2022 die folgende Satzung beschlossen. Sie beruht 
auf den in Ziffer 1.1 genannten Vorschriften.

Präambel

Der nph nimmt in den Kreisen Höxter und Paderborn die 
Aufgaben als Aufgabenträger des öffentlichen Straßenperso-
nennahverkehrs (ÖPNV) wahr. Er ist zuständige Behörde im 
Sinne der VO (EG) Nr. 1370/2007 sowie gemäß den Bestim-
mungen des Gesetzes über den öffentlichen Nahverkehr in 
Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW).

Die Aufgabenträger des ÖPNV erhalten vom Land Nord-
rhein-Westfalen jährlich eine Ausbildungsverkehr-Pauschale 
gem. § 11a ÖPNVG NRW.  

Mit dieser Satzung stellt der nph eine allgemeine Vorschrift 
im Sinne der VO (EG) Nr. 1370/2007 auf und regelt die Ein-
zelheiten der Weiterleitung der vom Land gewährten Ausbil-
dungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
an die Verkehrsunternehmen in seinem Zuständigkeitsgebiet. 
Durch Anwendung dieser allgemeinen Vorschrift soll eine ein-
heitliche, transparente und rechtssichere Weiterleitung der 
Ausbildungsverkehr-Pauschale gewährleistet werden.

Diese allgemeine Vorschrift gilt auch für den ÖPNV im 
Stadtgebiet Paderborn, soweit es sich dabei um in das 
Stadtgebiet Paderborn einbrechende bzw. aus ihm ausbre-
chende Regionalverkehre handelt. 

1. Rechtsgrundlagen und Förderzweck

1.1 Rechtsgrundlagen sind Art. 3 Abs. 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste 
auf Schiene und Straße, § 11a des Gesetzes über den öffent-
lichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG 
NRW) in Verbindung mit den hierzu ergangenen Verwal-
tungsvorschriften, sowie § 8 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) i. V. m. § 5 der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) jeweils in der aktu-
ell geltenden Fassung.

1.2 Das Land NRW gewährt den Aufgabenträgern jährlich 
eine Ausbildungsverkehr-Pauschale. Mindestens 87,5 % die-
ser Pauschale sind als Ausgleich zu den Kosten einzusetzen, 
die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen 
des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr 
oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nr. 
2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) entstehen und nicht 
durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden.

2. Ausgleichsgrundlagen

2.1 Die durch diese Allgemeine Vorschrift zu beachtende 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung besteht in der Ver-
pflichtung, rabattierte Fahrausweise im Ausbildungsverkehr 
(Höchsttarife im Ausbildungsverkehr) anzubieten.

2.2 Die Allgemeine Vorschrift gilt im gesamten Gebiet der 
Kreise Paderborn und Höxter. Sie gilt ebenso auf dem Stadt-
gebiet Paderborn, soweit es sich dabei um in das Stadtgebiet 
Paderborn einbrechende bzw. aus ihm ausbrechende Regio-
nalverkehre handelt. Sie gilt für alle Linienverkehre mit Kraft-
fahrzeugen gem. §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG auf diesem Gebiet.

2.3 Im Sinne dieser Allgemeinen Vorschrift bezeichnet der 
Ausdruck:

a) „Auszubildende“: Personen, die nach dem Tarif „Westfa-
len-Tarif“ in seiner jeweils gültigen Fassung zum Erwerb von 
Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs berechtigt sind. 

b) „Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs“: Schü-
lermonats-Tickets, Schulweg-Tickets und Semestertickets 
bzw. vergleichbare Fahrkarten in den unterschiedlichen Ver-
bundräumen in NRW.

c) „Ausbildungsverkehr“: Alle Linienverkehre im Sinne von 
§§ 42, 43 Nr. 2 PBefG im Zuständigkeitsgebiet des nph gem. 
Ziff. 2.2, die von Auszubildenden mit Zeitfahrausweisen des 
Ausbildungsverkehrs genutzt werden können.

d) „Verkehrsunternehmen“: Öffentliche und private Ver-
kehrsunternehmen, die Ausbildungsverkehre durchfüh-
ren und hierzu eine Genehmigung gem. §§ 42, 43 Nr. 2 
PBefG, eine einstweilige Erlaubnis nach § 20 PBefG oder 
die Betriebsführung für einen der genannten Linienverkehre 
innehaben.

e) „Wagenkilometer“: Tatsächlich erbrachte fahrplanmä-
ßige Nutzwagenkilometer einschließlich Verstärkerfahrten 
ohne Gewichtung von Fahrzeuggrößen. Ein- und Aussetz-
fahrten werden nicht berücksichtigt.

f) „Förderjahr“: Kalenderjahr.

3. Ausgleichshöhe

3.1 Die Höhe des maximal bereitgestellten Ausgleichsbe-
trages eines Förderjahres für die Verkehrsunternehmen ergibt 
sich aus den Mitteln, die dem nph vom Land NRW gem. § 
11a Abs. 1 ÖPNVG NRW zur Verfügung gestellt werden. Zin-
serträge oder ersparte Zinsaufwendungen, die vom Zeitpunkt 
des Eingangs der Ausbildungsverkehr-Pauschale bis zu ihrer 
Weiterleitung entstehen, werden gem. § 11a Abs. 4 Satz 3 
ÖPNVG NRW zur Aufstockung des bereitgestellten Aus-
gleichsbetrages verwendet.

3.2 Der für die Weiterleitung an Verkehrsunternehmen zur 
Verfügung stehende Ausgleichsbetrag eines Förderjahres 
wird im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes von der 
Verbandsversammlung bestimmt.

3.3 Die Verkehrsunternehmen erhalten maximal den sich 
aus Ziffer 3.1 und 3.2 ergebenden Betrag, soweit dies nicht 
zu einer Überkompensation führt. Aufgrund dieser Allge-
meinen Vorschrift besteht insbesondere kein Anspruch auf 
Gewährung eines vollständigen Kostenausgleichs. Dies gilt 
sowohl hinsichtlich der gesamten Kosten im Ausbildungsver-
kehr als auch bzgl. des finanziellen Nettoeffektes gem. Ziff. 2 
des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007.

3.4 Maßstab für die Verteilung des Ausgleichsbetrages auf 
die Verkehrsunternehmen sind gem. § 11a Abs. 2 ÖPNVG 
NRW die Erträge im Ausbildungsverkehr. 

Dabei sind nicht die erzielten kassentechnischen Einnah-
men, sondern die aufgrund der Einnahmenaufteilung der Ver-
kehrsverbünde dem Verkehrsunternehmen zustehenden Ein-
nahmen maßgeblich.

4. Ausgleichsvoraussetzungen und Nachweise

4.1 Antragsberechtigte sind Verkehrsunternehmen im 
Sinne von Ziff. 2.3 d).

Im Falle der Übertragung der personenbeförderungsrecht-
lichen Betriebsführerschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG ist 
nur der Betriebsführer antragsberechtigt.

Im Falle von Gemeinschaftsgenehmigungen sind die 
Gemeinschaftsgenehmigungsinhaber als Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts antragsberechtigt, wenn nicht die Betriebs-
führerschaft auf ein Verkehrsunternehmen übertragen wurde.

4.2 Ein Ausgleich erfolgt nur unter folgenden Vorausset-
zungen:

- das Verkehrsunternehmen wendet die Gemeinschafts-, 
Übergangstarife oder den landesweiten Tarif (gemäß § 5 Abs. 
3 ÖPNVG NRW) an oder erkennt diese zumindest an,

- das Verkehrsunternehmen ist Gesellschafter oder Koope-
rationspartner der Verkehrs-Servicegesellschaft Paderborn/
Höxter mbH (VPH),
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- die Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs 
unterschreiten die Tarife für die entsprechenden allgemeinen 
Zeitfahrausweise (Monats- Ticket im Hochstift-Tarif bzw. ver-
gleichbare Tickets der anderen anwendbaren Tarife) um mehr 
als 20 von Hundert.

- In NRW finden der landesweite NRW-Tarif und die folgen-
den Verbundtarife Anwendung und werden bei der Berech-
nung der Ausgleichsleistungen in Ansatz gebracht: 

• Westfalen-Tarif
• VRR-Tarif
• VRS-Tarif sowie AVV-Tarif.
- Als entsprechender allgemeiner Zeitfahrausweis (Refe-

renztarif) ist das jeweils gültige allgemeine Monats-Ticket 
maßgebend.

4.3 Da die Verkehrsunternehmen seit der Neuregelung im 
Landesrecht NRW weder ein eigenes wirtschaftliches Inte-
resse noch eine Verpflichtung zur Rabattierung der Zeit-
fahrausweise im Ausbildungsverkehr mehr haben, legt der 
nph für den Hochstift-Tarif die bisher abgestimmten Zeit-
fahrausweise im Ausbildungstarif als Höchsttarife für die 
Auszahlung der Mittel gemäß § 11a ÖPNVG NRW als Basis 
fest.

Künftig werden diese Höchsttarife für den in den Kreisen 
Paderborn und Höxter geltenden Verbundtarif zwischen dem 
nph und der Verkehrs-Servicegesellschaft Paderborn/Höx-
ter (VPH) im Rahmen der Verbundgremien abgestimmt. Im 
Anschluss werden die Höchsttarife der Verbandsversamm-
lung des nph zum Beschluss vorgelegt. Die Tarife gelten in 
ihrer jeweils aktuellen Version und werden auf der Internet-
seite der VPH (www.fahr-mit.de) veröffentlicht.

4.4 Weitere Grundlage für die Gewährung des Ausgleichs 
nach dieser Allgemeinen Vorschrift ist die Einhaltung der Vor-
gaben aus dem jeweils gültigen Nahverkehrsplan. Soweit 
diese Anforderungen nicht erfüllt werden, kann im Rahmen 
der Verhältnismäßigkeit der Ausgleich teilweise oder vollstän-
dig versagt werden. Ein Ausgleich für bestimmte Standards 
erfolgt nach dieser Allgemeinen Vorschrift nicht.

4.5 Nachfolgend aufgeführte Unterlagen sind für eine 
Bewilligung von Ausgleichsleistungen nach dieser Allgemei-
nen Vorschrift bis zum 30.04. des jeweiligen Förderjahres 
beim nph einzureichen: 

- Ausgefülltes und rechtsverbindlich unterschriebenes 
Antragsformular inkl.

- Prognose der Wagenkilometer des Verkehrsunterneh-
mens insgesamt und im Gebiet des Aufgabenträgers für das 
Förderjahr sowie

- Prognose der Erträge im Ausbildungsverkehr gem. Ziff. 
3.4 des Verkehrsunternehmens für das Förderjahr

Die Angaben sind jeweils auf das Gebiet des Landes NRW 
zu beziehen.

4.6 Die Endabrechnung erfolgt jeweils im zweiten dem För-
derjahr folgenden Jahr. Nachfolgend aufgeführte Unterlagen 
sind für die Endabrechnung bis zum 15.04. des zweiten auf 
das Förderjahr folgenden Jahres einzureichen:

- Die im Förderjahr tatsächlich landesweit erbrachten 
Wagenkilometer des Verkehrsunternehmens insgesamt und 
im Gebiet des Aufgabenträgers

- die im Förderjahr tatsächlich erzielten Erträge im Ausbil-
dungsverkehr in NRW gemäß der Einnahmeaufteilung durch 
die Verkehrsverbünde

- Einnahmennachweis für die Überkompensationskontrolle 
gem. Ziff. 6.2

- Kostennachweis für die Überkompensationskontrolle 
gem. Ziff. 6.3

- Testat eines Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters über die 
Richtigkeit der im Rahmen der Endabrechnung getätigten 
Angaben gem. Ziff. 4

4.7 Die in den Ziffern 4.5 und 4.6 beschriebenen Angaben 
sind für Verkehre, die auf Grund eines öffentlichen Dienst-
leistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 durchgeführt werden, jeweils 
getrennt von den Angaben zu den übrigen Verkehren des 
Verkehrsunternehmens einzureichen.

5. Bemessungsverfahren der Ausgleichsleistungen

5.1 Der Anteil des einzelnen Verkehrsunternehmens an den 
insgesamt zur Verfügung stehenden Ausgleichsmitteln gem. 
Ziff. 3.1 bemisst sich anhand seines prozentualen Anteils an 
den Gesamterträgen im Ausbildungsverkehr, die im Zustän-
digkeitsgebiet des nph erzielt werden.

5.2 Bei Verkehrsunternehmen, die im Gebiet mehrerer Auf-
gabenträger tätig sind, ist für die Zuordnung der Erträge zum 
Gebiet des nph der Prozentsatz der Erträge im Ausbildungs-
verkehr maßgeblich, der sich aus dem Verhältnis der auf dem 
Gebiet des nph zu den insgesamt von dem Verkehrsunter-
nehmen erbrachten Wagenkilometer ergibt.

5.3 Der Ausgleichsbetrag des einzelnen Verkehrsunter-
nehmens im Förderjahr ermittelt sich durch Multiplikation 
des gem. Ziff. 5.1 ermittelten Anteils an den Gesamterträgen 
im Ausbildungsverkehr im Gebiet des nph mit den gem. Ziff. 
3.1 insgesamt im Förderjahr zur Verfügung stehenden Aus-
gleichsmitteln.

5.4 Für Verkehre, die auf Grund eines öffentlichen Dienst-
leistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 durchgeführt werden, ist die 
Zuordnung und Berechnung nach Ziffern 5.1 bis 5.3 für die 
Jahre ab 2014 jeweils getrennt vorzunehmen. Maßstab der 
Berechnung dieses Anteils sind die Erträge im Ausbildungs-
verkehr des jeweiligen Verkehrsunternehmens, die auf die 
Verkehre, die auf Grund des öffentlichen Dienstleistungsauf-
trages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 durchgeführt werden, entfallen.

6. Prüfung der Überkompensation

6.1 Ob bei der Gewährung der Ausgleichsmittel eine 
Überkompensation vorliegt, wird im Rahmen der Jahres-
endabrechnung geprüft. Dabei werden entsprechend der 
Vorgaben im Anhang zur VO (EG) Nr. 1370/2007 die Kosten, 
die in Verbindung mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tung entstehen sowie ein angemessener Gewinn gemäß Zif-
fer 6.3 mit allen positiven finanziellen Auswirkungen sowie 
allen Einnahmen, die in Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung erzielt werden, verglichen. Dabei sind die Kos-
ten und Einnahmen jeweils netto, also ohne die jeweilige Vor- 
bzw. Umsatzsteuer auszuweisen.

6.2 Sämtliche erzielte Einnahmen stehen den Verkehrsun-
ternehmen zu. Die dem Verkehrsunternehmen gem. Ziff. 5 
gewährten Ausgleichsleistungen stehen ihm nur insoweit zu, 
wie sich aus den nachstehenden Regelungen zur Überkom-
pensationskontrolle nichts Abweichendes ergibt.

Maßgeblich sind die vom Verkehrsunternehmen im Zusam-
menhang mit dem Betrieb der Verkehre nach §§ 42 und 43 
Nr. 2 PBefG generierten Einnahmen bezogen auf das Förder-
jahr. Dies sind insbesondere:

- alle Einnahmen gemäß Einnahmenaufteilung als Anspruch 
zum maßgeblichen Stichtag (Ziff. 8.3)

- tatsächlich zugeflossene Mittel aus Ausgleichszahlungen 
nach §§ 228 ff. SGB IX (ehemals §§ 145 ff. SGB IX)

- alle sonstigen dem Linienverkehr zuzuordnenden Erträge, 
z. B. aus Werbung, zum maßgeblichen Stichtag (Ziff. 8.3)

- Zuschüsse und andere Zahlungen von Aufgabenträgern, 
Kommunen o. a. öffentlichen Stellen (z. B. Schulträger, krei-
sangehörige Gemeinden, Mittel nach § 11 ÖPNVG NRW bzw. 
§ 11a Abs. 3 ÖPNVG NRW).

Soweit Fahrzeuge oder sonstige Betriebsmittel oder Anla-
gen gefördert wurden, die für die betrachteten Verkehre 
eingesetzt werden, ist der Förderbetrag auf die Jahre der 
Zweckbindungsdauer verteilt wahlweise kostenmindernd 
oder als Ertrag zu berücksichtigen (je nach der gewählten Art 
der Bilanzierung).
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Ausgleichszahlungen nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
sind hier noch nicht zu berücksichtigen. Sie werden im Rah-
men der Überkompensationskontrolle auf der Grundlage der 
Berechnungen für die endgültige Bewilligung durch den nph 
ergänzt.

Die Zuordnung der tatsächlichen Einnahmen zu den 
betrachteten Verkehren (einschließlich der Abgrenzung der 
Einnahmen auf Landesgrenzen überschreitenden Linien) 
erfolgt sachgerecht und nachvollziehbar nach objektiven 
Maßstäben. Das Verkehrsunternehmen beachtet hierbei Ziff. 
5 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 (Trennungsrech-
nung). Es wendet diese Aufteilungsmaßstäbe für alle Leistun-
gen, für die ein Ausgleich aus dieser Allgemeinen Vorschrift 
gewährt wird, für die Laufzeit der jeweiligen Liniengenehmi-
gungen einheitlich an.

Für die Abschnitte von allen Linien, die das Zuständig-
keitsgebiet des Aufgabenträgers überschreiten, erfolgt die 
Zuordnung der Einnahmen sachgerecht, nachvollziehbar und 
jeweils einheitlich nach den gleichen objektiven Maßstäben 
auf alle Abschnitte der Linien in den Gebieten der jeweiligen 
Aufgabenträger.

Das Verkehrsunternehmen ermittelt die Zuordnung seiner 
tatsächlichen Einnahmen für alle Leistungen im Linienverkehr 
einheitlich. Soweit eine Änderung dieser Zuordnung erfolgt, 
wird diese Änderung für die Laufzeit der Liniengenehmigun-
gen über eine Überleitungsrechnung nachvollziehbar auf die 
vorherige Zuordnung zurückgeführt. Das Verkehrsunterneh-
men erstellt diese Herleitung der Einnahmenzuordnung für 
alle Leistungen einheitlich. Soweit eine Änderung dieser Her-
leitung erfolgt, wird diese Änderung für die Laufzeit der Lini-
engenehmigungen über eine Überleitungsrechnung nach-
vollziehbar auf die vorherige Einnahmenzuordnung zurück-
geführt.

6.3 Als Kosten des Verkehrsunternehmens sind die auf 
Grundlage der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelten 
Ist-Kosten zu melden, die für die Erbringung der fahrplan-
mäßigen Verkehrsleistungen nach §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG not-
wendig sind. 

Die Zuordnung der tatsächlichen Kosten zu den betrach-
teten Verkehren (einschließlich der Abgrenzung der Kosten 
auf Landesgrenzen überschreitenden Linien) erfolgt sachge-
recht und nachvollziehbar nach objektiven Maßstäben. Das 
Verkehrsunternehmen beachtet hierbei Ziff. 5 des Anhangs 
der VO (EG) Nr. 1370/2007 (Trennungsrechnung). Es wendet 
diese Aufteilungsmaßstäbe für alle Leistungen, für die ein 
Ausgleich aus dieser Allgemeinen Vorschrift gewährt wird, für 
die Laufzeit der jeweiligen Liniengenehmigungen einheitlich 
an.

Für die Abschnitte von allen Linien, die das Zuständigkeits-
gebiet des Aufgabenträgers überschreiten, erfolgt die Zuord-
nung der Kosten sachgerecht, nachvollziehbar und jeweils 
einheitlich nach den gleichen objektiven Maßstäben auf alle 
Abschnitte der Linien in den Gebieten der jeweiligen Aufga-
benträger.

Das Verkehrsunternehmen ermittelt die Zuordnung seiner 
tatsächlichen Kosten für alle Leistungen im Linienverkehr ein-
heitlich. Soweit eine Änderung dieser Zuordnung erfolgt, wird 
diese Änderung für die Laufzeit der Liniengenehmigungen 
über eine Überleitungsrechnung nachvollziehbar auf die vor-
herige Zuordnung zurückgeführt. Das Verkehrsunternehmen 
erstellt diese Herleitung der Kostenzuordnung für alle Leis-
tungen einheitlich. Soweit eine Änderung dieser Herleitung 
erfolgt, wird diese Änderung für die Laufzeit der Liniengeneh-
migungen über eine Überleitungsrechnung nachvollziehbar 
auf die vorherige Kostenzuordnung zurückgeführt.

Als angemessener Gewinn wird ein Anteil von 5% der Kos-
ten, die in Verbindung mit den dieser Allgemeinen Vorschrift 
unterfallenden Verkehren entstehen, ohne besonderen Nach-
weis angesetzt.

Auf Nachweis kann das Verkehrsunternehmen auch einen 
höheren angemessenen Gewinn für sein Gesamtangebot im 
Bedienungsgebiet des Aufgabenträgers einschließlich der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zugrunde legen. Der 
entsprechende Nachweis gilt als erbracht, wenn das Ver-
kehrsunternehmen der zuständigen Behörde für seine Linien 
im Gebiet der zuständigen Behörde bezogen auf vergleich-
bare Netze anhand konkreter, aktueller aussagekräftiger Ein-
zeldaten oder alternativ anhand aktueller Marktstudien oder 
auf andere geeignete objektive Weise konkret einen abwei-
chenden branchenüblichen angemessenen Gewinn bzw. eine 
angemessene Kapitalverzinsung für den maßgeblichen Bus-
sektor in vergleichbaren Märkten darlegt. Der angemessene 
Gewinn bzw. die angemessene Kapitalverzinsung wird als 
Anteil der maßgeblichen Kosten dargestellt. Die Darlegungen 
des Verkehrsunternehmens müssen durch die zuständige 
Behörde nachprüfbar sein; hierbei sind wegen der Vergleich-
barkeit die tatsächlichen Strukturen anhand eines objektiven 
Maßstabs zu beurteilen. Zu- und Abschläge aufgrund der 
jeweiligen Risikostruktur, Effizienz der Kostenstruktur und 
Nachfrageentwicklung, soweit sie auf die Verkehrsbedie-
nung zurückzuführen ist, sowie Qualität der Fahrzeuge und 
Anlagen werden berücksichtigt, wenn diese der zuständigen 
Behörde vom Verkehrsunternehmen schlüssig und nachvoll-
ziehbar begründet werden.

6.4 Das Verkehrsunternehmen weist durch Testat eines 
von ihm zu beauftragenden Wirtschaftsprüfers/Steuerbera-
ters die Einhaltung der nachfolgend genannten Anforderun-
gen nach: 

- die Anforderungen an die sachgerechte Zuordnung der 
Einnahmen und Kosten nach objektiven Maßstäben auf die 
betrachteten Verkehre sind erfüllt;

- die Anforderungen an die sachgerechte Zuordnung der 
Einnahmen und Kosten bei grenzüberschreitenden Linien 
auf die Abschnitte der Linien in den Gebieten der jeweiligen 
zuständigen Behörde sind erfüllt;

- das Verkehrsunternehmen hat die Aufteilungsmaßstäbe 
für alle Verkehre einheitlich angewendet; Ziff. 5 des Anhangs 
der VO (EG) Nr. 1370/2007 ist beachtet (Trennungsrechnung);

- die Zuordnung der Einnahmen und Kosten erfolgt für alle 
Leistungen des Unternehmens einheitlich;

- soweit Änderungen der Zuordnung erfolgten, besteht 
eine Überleitungsrechnung, über die die Einheitlichkeit in 
Bezug auf die ursprüngliche Zuordnung der Einnahmen und 
Kosten nachvollzogen werden kann.

6.5 Eine Überkompensation liegt vor, soweit die maßgeb-
lichen Einnahmen inklusive der gewährten Ausgleichsleis-
tungen die Kosten zuzüglich des angemessenen Gewinns 
übersteigen. Für die Überkompensationskontrolle wird ein 
Formblatt verwendet, das den Verkehrsunternehmen zur Ver-
fügung gestellt wird.

6.6 Wird eine Überkompensation festgestellt, erfolgt im 
Rahmen der Endabrechnung eine Rückforderung der über-
zahlten Mittel. Zurückgezahlte Mittel erhöhen den maximalen 
Ausgleichsbetrag gem. Ziff. 3.1 im folgenden Jahr.

6.7 Existiert für einen Linienverkehr ein öffentlicher Dienst-
leistungsauftrag, in dessen Rahmen bereits eine Über-
kompensationskontrolle erfolgt, in deren Rahmen die Mit-
tel aufgrund dieser Allgemeinen Vorschrift in die jährliche 
Abrechnung zur Wahrung des Überkompensationsverbots 
einbezogen werden, wird auf eine Überkompensationskon-
trolle nach dieser Allgemeinen Vorschrift verzichtet. In die-
sem Fall hat das Verkehrsunternehmen im Rahmen der 
Endabrechnung einen Nachweis über die erfolgte Überkom-
pensationskontrolle vorzulegen.

6.8 Führt ein Verkehrsunternehmen neben den Linienver-
kehren gem. §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG, für die diese Allgemeine 
Vorschrift gilt, auch andere Tätigkeiten aus, muss zur Erhö-
hung der Transparenz und zur Vermeidung von Quersubven-
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tionen eine Trennungsrechnung gem. Ziff. 5 des Anhangs zur 
VO (EG) Nr. 1370/2007 vorgehalten werden.

6.9 Nach dieser Allgemeinen Vorschrift besteht kein 
Anspruch auf Gewährung eines Vollkostenausgleichs im 
Ausbildungsverkehr, sodass für die Verkehrsunternehmen ein 
Anreiz besteht, die Wirtschaftlichkeit stetig zu steigern. Die 
qualitativen Rahmenvorgaben für die Verkehrsunternehmen 
ergeben sich aus dem jeweils gültigen Nahverkehrsplan.

6.10 Für Verkehre, die auf Grund eines öffentlichen Dienst-
leistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 durchgeführt werden, ist die Prü-
fung der Überkompensation jeweils getrennt vorzunehmen.

7. Anmeldung, Antragsverfahren und Antragsprüfung

7.1 Private und öffentliche Verkehrsunternehmen werden 
bei der Bewilligung der Ausgleichsleistungen gleichbehan-
delt.

7.2 Eine Ausgleichsleistung wird nur auf Antrag auf Grund-
lage dieser Allgemeinen Vorschrift in Form eines Bewilli-
gungsbescheides gewährt. Die Förderanträge sind rechts-
verbindlich zu unterschreiben. Darüber hinaus gehende 
Nachweispflichten des Antragstellers sind entsprechend 
dieser Allgemeinen Vorschrift sowie der Angaben im Bewil-
ligungsbescheid einzuhalten. 

7.3 Der Antrag ist vom Verkehrsunternehmen spätestens 
bis zum 30.04. des Förderjahres beim nph einzureichen. 
Anträge, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, finden keine 
Berücksichtigung.

7.4 Über die vorgelegten Anträge wird nur entschieden, 
wenn die eingereichten Antragsunterlagen vollständig vorlie-
gen und die Ausgleichsvoraussetzungen nach Ziff. 4 erfüllt 
sind. 

7.5 Der nph kann von den Verkehrsunternehmen weitere 
Unterlagen anfordern, um die Bewilligungsvoraussetzungen 
dieser Allgemeinen Vorschrift zu prüfen. Weigert sich ein Ver-
kehrsunternehmen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, 
wird die Bewilligung von Ausgleichsmitteln abgelehnt.

8. Auszahlung, Kontrollrechte und 
Rückzahlungsverpflichtungen

8.1 Die Bewilligung der beantragten Ausgleichsleistung 
erfolgt durch einen Bewilligungsbescheid, der die Grundlage 
für die Auszahlung der nach Ziff. 5 ermittelten (vorläufigen) 
Zahlungen darstellt (vorläufige Bewilligung der Ausgleichs-
mittel). 

70 % des nach Ziff. 5 prognostizierten Betrages werden 
nach der vorläufigen Bewilligung im Mai und 30 % im Okto-
ber des jeweiligen Förderjahres ausgezahlt. Die Auszahlun-
gen erfolgen mittels Überweisung auf ein vom beantragen-
den Verkehrsunternehmen anzugebendes Konto.

Ergeben sich nach erfolgter vorläufiger Bewilligung noch 
Änderungen bzgl. der Erträge im Ausbildungsverkehr oder 
der Wagenkilometer im Gebiet des Aufgabenträgers werden 
diese bis zur endgültigen Bewilligung nicht mehr berück-
sichtigt. Eine nachträgliche Berücksichtigung der Änderung 
findet ausnahmsweise statt, wenn diese mehr als 10 % der 
maßgeblichen Erträge des Verkehrsunternehmens im Aus-
bildungsverkehr ausmacht. Der vorläufige Bewilligungsbe-
scheid steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Beschei-
dung.

8.2 Grundlage für die Berechnung der Ausgleichsleistun-
gen im vorläufigen Bewilligungsbescheid sind Prognosen der 
Verkehrsunternehmen über die voraussichtlichen Erträge im 
Ausbildungsverkehr gem. Ziff. 3.4 für das jeweilige Förder-
jahr, die auf Basis der Vorjahreswerte mit dem Antrag vorzu-
legen sind (vgl. Ziff. 4.5).

8.3 Das Verkehrsunternehmen hat entsprechend der Vor-
gaben im vorläufigen Bewilligungsbescheid bis zum 15.04. 

des zweiten auf das Förderjahr folgenden Jahres einen Ver-
wendungsnachweis mit den unter Ziff. 4.6 genannten Unter-
lagen einzureichen. Hierbei sind die erforderlichen Daten mit 
Stichtag zum 31.03. des zweiten dem Förderjahr folgenden 
Jahres anzugeben. Veränderungen, die sich nach diesem 
Stichtag ergeben, werden im Rahmen der abschließenden 
Bewilligung nicht berücksichtigt.

8.4 Die abschließende Bewilligung erfolgt nach Vorlage 
des Verwendungsnachweises im zweiten auf das Förderjahr 
folgenden Jahr in Form eines endgültigen schriftlichen Bewil-
ligungsbescheides. In diesem Bescheid wird der auf das Ver-
kehrsunternehmen für das Förderjahr entfallende Ausgleich 
endgültig festgelegt. Eine Verzinsung von über- oder unter-
bezahlten Beträgen erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt nicht; für 
Überkompensationen gilt Ziff. 8.7.

8.5 Werden im Rahmen der Endabrechnung Abweichun-
gen des endgültigen Bewilligungsbetrages vom vorläufigen 
Bewilligungsbetrag lediglich durch eine Verschiebung von 
Erträgen im Ausbildungsverkehr oder von Veränderungen 
der Wagenkilometer festgestellt, erfolgt eine Verrechnung 
mit dem vorläufigen Bewilligungsbetrag des zweiten auf 
die Bewilligung folgenden Förderjahres. Ist die Verrechnung 
mit einem vorläufigen Bewilligungsbescheid nicht möglich, 
erfolgt eine Nachzahlung bzw. eine Rückforderung im Rah-
men der endgültigen Bewilligung.

8.6 Bei unvollständigen oder fehlerhaften Verwendungs-
nachweisen werden die bewilligten Ausgleichsmittel in voller 
Höhe zurückgefordert. Darüber hinaus erfolgt eine Zinsbe-
rechnung mit 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. 
§ 247 BGB. Für die Verzinsung wird auf den Zeitpunkt der 
jeweiligen Auszahlung abgestellt.

8.7 Wird bei einem Verkehrsunternehmen eine Überkom-
pensation festgestellt, werden die zu viel erhaltenen Mittel 
zurückgefordert. Innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang 
der Zahlungsaufforderung durch den nph sind die zu viel 
erhaltenen Mittel an diesen zurück zu zahlen. Sollte diese 
Frist nicht eingehalten werden, wird ab dem 11. Werktag eine 
Zinsberechnung durchgeführt mit 5% über dem jeweiligen 
Basiszinssatz gem. § 247 BGB. Für die Verzinsung wird auf 
den Zeitpunkt der jeweiligen Auszahlung, ab der die Über-
zahlung wirksam wurde, abgestellt.

8.8 Der nph ist berechtigt Bücher, Belege und sonstige 
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der 
Zuwendung durch Erhebungen zu prüfen oder durch Beauf-
tragte prüfen zu lassen. 

9. Schlussbestimmungen

9.1 Die im Rahmen des Verfahrens gemachten Angaben 
sind im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch subventionserheb-
lich. Subventionserhebliche Tatsachen, die sich im Laufe der 
Abwicklung des Vorhabens ändern, sind dem nph unverzüg-
lich mitzuteilen.

9.2 Sollte das ÖPNVG NRW abweichende Regelungen zu 
dieser allgemeinen Vorschrift treffen, die nicht dispositiv sind, 
gehen diese den Regelungen dieser Vorschrift vor.

9.3 Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Verwen-
dung der Mittel der Prüfung durch den Landesrechnungshof. 
Der Landesrechnungshof kann die Verwendung der weiter-
geleiteten Mittel unmittelbar bei den Verkehrsunternehmen 
prüfen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, diese Prü-
fung zu unterstützen und dem Landesrechnungshof den hier-
für erforderlichen Einblick in die Unterlagen zu gewähren.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verpflichtungen des 
§ 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW auch für die Zeit nach Erlass des 
endgültigen Bewilligungsbescheids und im Fall eines Außer-
krafttretens dieser Allgemeinen Vorschrift fortgelten.

9.4 Die Daten des Verkehrsunternehmens werden in den 
Grenzen der Berichtspflicht des Aufgabenträgers gemäß 
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Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 veröffentlicht. Die Ver-
kehrsunternehmen, denen ein Zuschuss nach dieser Allge-
meinen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht 
auf Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung der von ihnen über-
mittelten Daten berufen.

9.5 Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft (vgl. § 5 Abs. 4 Satz 2 KrO NRW). Sie 
entfaltet Wirkung für alle gemäß PBefG genehmigten und 
anspruchsberechtigten Verkehre, deren Genehmigung nach 
dem Inkrafttreten dieser Satzung erteilt wird. 

Hinweis:

Die vorstehende Satzung kann in der Geschäftsstelle des 
nph, Bahnhofstr. 27, 33102 Paderborn eingesehen werden. 
Darüber hinaus stehen die vorgenannten Unterlagen auch auf 
der Internetseite des nph zur Ansicht und zum Download zur 
Verfügung.

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmVO angeordnet, 
die am 16.03.2022 durch die Verbandsversammlung des nph 
beschlossene Satzung wie nachstehend bekannt zu machen.

Die Allgemeine Vorschrift des nph für die Auszahlung der 
Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Ver-
fahrens- und Formvorschriften des Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG) und der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c. der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbands-
versammlung vorher beanstandet oder

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Paderborn, 16.03.2022

Heiko Hansmann 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

52	 Aufgebot eines Sparkassenbuches

Das Sparkassenbuch Nr. 30622625 ist abhandengekom-
men.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
seine Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage des Spar-
kassenbuches anzumelden.

Wird das Sparkassenbuch nicht vorgelegt, wird es für 
kraftlos erklärt.

Rahden, den 14. März 2022

Stadtsparkasse Rahden 
Der Vorstand

53	 Aufgebot

Das Sparkassenbuch Nr. 300 100 211 ist in Verlust geraten.

Der Inhaber des vorbezeichneten Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter 
Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da dieses 
anderenfalls für kraftlos erklärt wird.

Dieses Aufgebot erfolgt im Sinne der sparkassenrechtli-
chen Vorschriften.

Brakei, den 14.03.2022

Sparkasse Höxter 
Der Vorstand 

Jens Härtel    AchimFrohss

54	 Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph); 
hier: Tagesordnung 

für die Sitzung 9/VI der Verbandsversammlung 
am 05.04.2022, 18.00 Uhr  

Alte Waage Brakel, Am Markt 6, 33034 Brakel

Öffentliche Sitzung: 

TOP  1: Einführung eines 1 Euro-Tickets� (Vorlage 9/2022)

TOP  2: SchülerTicket Westfalen�   (Vorlage 10/2022)

TOP  3: Verschiedenes

Nicht öffentliche Sitzung:

TOP  4: �Themen aus dem NWL:	   
Abschluss einer öRV zur Verteilung der Mittel für Fol-
gekosten der Abellio-Insolvenz sowie Beistellung der 
Werkstatt Hagen im Ruhr-Sieg-Netz

TOP  5: �Auswirkungen der Kraftstoffpreisentwicklung auf den  
Regionalbusverkehr	 
- Vorschläge für Leistungsanpassungen	  
- �Handlungsmöglichkeiten zur Sicherung eigenwirt-

schaftlicher Verkehre

TOP  6: Vorbereitung Ausschreibung LB 10

TOP  7: Haushalts- /Mobilitätsbefragung 2023

TOP  8: Verschiedenes

Heiko Hansmann  
- Vorsitzender nph-Verbandsversammlung –

Stand: 23.03.2022


